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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §15 Z2;

GewO 1973 §358 Abs1;

GewO 1973 §46 Abs2;

GewO 1973 §74 Abs2;

Rechtssatz

Die Behörde ist berechtigt, in einem Verfahren betre end die Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren

Betriebsstätte die Frage der Genehmigungsp icht der Betriebsanlage selbstständig zu beurteilen, auch wenn ein

Verfahren nach § 358 Abs 1 GewO anhängig ist.
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